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1. Ausgangslage
Der Kanton Glarus plant die beiden Knoten entlang der Kantonsstrasse im Bereich Fennen, Nie-
derurnen den neuen Bedürfnissen und Anforderungen anzupassen. Dabei sollen bei beiden Kno-
ten neue Linksabbiegespuren erstellt werden. Für den Langsamverkehr sind entsprechende si-
chere Querungsstellen vorzusehen. Zusätzlich soll eine Bushaltestelle mit beidseitigen Bus-
buchten realisiert und die Geschwindigkeit auf 60 km/h reduziert werden.

Die geplanten Massnahmen sind mit dem Gesamtverkehrskonzept der Gemeinde Glarus Nord
sowie mit dem Ausbau der KVA, Projekt KVA Linth 2025 zu koordinieren und umsetzen.

Das Projekt sieht vor, dass auf Grundlage des Art. 108 der Signalisationsverordnung (SSV) eine
Geschwindigkeitsreduktion im Bereich zwischen Ortseingang / -ausgang Niederurnen und der
Verzweigung Bilten umgesetzt werden soll. Die SSV schreibt vor, dass für die Reduktion der
Höchstgeschwindigkeit ein Gutachten verfasst werden muss, welche die Massnahme auf die
Zweck- und Verhältnismässigkeit prüft.

Der Kanton hat daraufhin die Marty Ingenieure AG beauftragt, ein Verkehrsgutachten zu erstel-
len.

2. Projektgrundlagen

2.1 Projektperimeter

Bezogen auf den Projektperimeter des Kantonsprojekt wäre nur im roten Bereich eine Tempo-
60-Strecke erforderlich. Da aber die beidseits angrenzenden Bereiche für eine Tempo-80-
Strecke dann relativ kurz sind, soll die Geschwindigkeitsreduktion den gesamaten Bereich zwi-
schen dem Ortseingang / -ausgang Niederurnen und der Verzweigung Bilten gelten.

Abb. Nr. 1 Übersichtssituation Badstrasse Niederurnen, Geoportal Glarus, 21.06.2023
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2.2 Projektgrundlagen

Die folgenden Grundlagen wurden in die Planung mit einbezogen:

- Grundbuchplan, Grundbuchamt des Kantons Glarus
- Geoportal des Kantons Glarus (map.geo.gl.ch)
- Unfallkarte Bundesamt für Strassen
- Kunstbauten Kataster, Gemeinde Glarus Nord
- Verkehrsmessungen mit Viasis vom Juni 2023
- Konzeptpläne Marty Ingenieure vom Juni 2022
- Gesamtverkehrskonzept Glarus Nord vom März 2023
- Strassenverkehrsgesetz (SVG); 741.01; aktuelle Fassung Stand 1. Januar 2020
- Signalisationsverordnung (SSV); 741.21; aktuelle Fassung Stand 1. Januar 2023
- VSS- und SIA-Normenpublikationen
- bfu Fachinformationen

2.3 Rahmenbedingungen

2.3.1 Unfallkarte

Innerhalb der letzten Jahre sind diverse Unfälle im Projektperimeter registriert worden.

Abb. Nr. 2 Badstrasse Geoportal Bund, Unfälle Periode 01.01.2013 – 30.05.2023
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2.3.2 Wanderweg und Velorouten

Gemäss dem Geoportal Glarus befinden sich im Umfeld der Badstrasse Wanderwege und Velo-
routen.

Abb. Nr. 3 Übersicht Wanderweg und Velorouten; Geoportal Glarus, 21.06.2023

Das Konzept Radverkehrsführung im Bereich des Projektperimeters sieht folgendes vor:

Strasse / Weg Bestand Projekt / Geplant Aufheben

Im Fennen Erschliessungsfunktion - -

Kantonsstrasse Strecke befahrbar mit Velo - -

Weg GS Nr. 899 (zu Marché) Erschliessungsfunktion - -

Weg GS Nr. 893 (Bifang) - - -

Wiesenstrasse Kantonale Radroute - -

Bereich KVA Linth - Bushaltestelle -

Tab. 1 Übersicht Konzept Radverkehrsführung im Bereich des Projektperimeters
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Abb. Nr. 4 Ausschnitt Situation Gesamtverkehrskonzept Glarus Nord – Radverkehr

2.3.3 Bestehende Signalisierungen

Der Projektperimeter befindet sich komplett im Ausserortsbereich. Es gilt die Höchstgeschwin-
digkeit 80 km/h.

Die beiden Knoten «Im Fennen» sind vortrittsbelastet und mit einem «Kein Vortritt» signalisiert
und markiert.

2.3.4 Bestehendes Geschwindigkeitsniveau

Während etwas mehr als einer Woche anfangs Juni 2023 wurde mit Hilfe eines Messgeräts durch
die Kantonspolizei die Geschwindigkeiten und die Anzahl Verkehrsteilnehmer gemessen. Das
Messgerät wurde auf Höhe der Liegenschaft Im Fennen 3 platziert.

wesentliche Kriterium Richtung Bilten Richtung Niederurnen

DTV *
*= Umrechnung gem. VSS 40 005 b auf Basis
Anzahl Fahrzeuge
Jahresganglinie = A2
Wochenganglinie = 4

1’241 1’832

Schwerverkehrsanteil unbekannt unbekannt

Anteil Langsamverkehr: unbekannt unbekannt

V50 [km/h] 73 72

V85 [km/h] 80 80

Tab. 2 Übersicht wesentliche Kriterien Verkehrsmessungen

Es kann festgestellt werden, dass das Geschwindigkeitsniveau V85 in beide Fahrtrichtungen ge-
nau bei der signalisierten Höchstgeschwindigkeit liegt. Während der Messungen betrug die
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grösste gemessene Geschwindigkeit 148 km/h. Somit lässt sich feststellen, dass die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit aufgrund der geradlinigen und offenen Strecke gut ausgenützt wird.

Leider ist der Schwerverkehrsanteil nicht bekannt. Aufgrund des angrenzenden Industriegebiets
dürfte der Anteil schätzungswiese bei 8 – 10 % liegen. Auch sind keine Zahlen des Anteil Lang-
samverkehr = Radfahrer bekannt. Dieser Wert dürfte aber eher tief sein, da sich

a) die Kantonsradroute in unmittelbarer Nähe befindet
b) der markierte Radstreifen mit grösstenteils / durchgehenden Minderbreiten entlang einer

Ausserortsstrecke nicht besonders attraktiv zu befahren ist

2.3.5 Fussgängerquerungen

Aktuell ist kein Fussgängerstreifen im Projektperimeter vorhanden. Unter anderem mit dem ge-
planten Element des Kantonsstrassenprojekts (Bushaltebuchten) wird das Querungsbedürfnis in
Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit vorhanden sein. Die Kriterien für die Anordnung von
Fussgängerstreifen von 100 Fussgänger in 5 Stunden und einem DTV > 3'000 dürften erfüllt sein.
Im Kantonsprojekt ist beim Knoten West ein Fussgängerstreifen (blauer Kreis) geplant.

Abb. Nr. 5 Situation Bauprojekt Kanton

3. Massnahmenziel
Auf der gesamten Badstrasse in Niederurnen bis zur Verzweigung Bilten, welche als Kantons-
strasse klassiert ist und im Ausserortsbereich liegt, gilt heute die Höchstgeschwindigkeit
80 km/h. In den letzten Jahren ereigneten sich im Knotenbereich mehrere Unfälle mit Personen-
schaden. Nur durch die Herabsenkung der Höchstgeschwindigkeit können einzelne Massnah-
men des Kantonsprojektes (markieren Fussgängerstreifen) umgesetzt werden, das Ein- und Ab-
biegen erleichtert werden, das Eingliedern des ÖV von der Busbucht auf die Fahrbahn optimiert
und damit gesamthaft das Unfallrisiko gesenkt werden.
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3.1 Gesetzliche Grundlage:

3.1.1 Strassenverkehrsgesetz (SVG) 741.01, Artikel 32

3.1.2 Signalisationsverordnung (SSV) 741.21, Artikel 108



Kanton Glarus
Verkehrsgutachten; Temporeduktion Badstrasse, Niederurnen

Q:\AUFTRAG\1226\BERICHT\TECHN BERICHTE\1226 Verkehrsgutachten_20231205.docx 9

4. Gefahren
Im Projektperimeter bestehen folgende Gefahren:

- geradlinige und offene Strecke
- V85 = signalisierte Höchstgeschwindigkeit
- Fahrzeuglenker auf der Kantonsstrasse nehmen abbiegende Fahrzeuge zu spät wahr
- Fahrzeuglenker, welche von der Gemeindestrasse auf die Kantonsstrasse einbiegen, schät-

zen die Geschwindigkeit falsch ein
- Geplante Busbucht mit entsprechenden Ein- und Ausfahrten des ÖV
- Konflikte mit Langsamverkehr (Radfahrer)

5. Bedeutung des Streckenabschnittes und Nutzungsansprüche
Die Kantonsstrasse hat im betroffenen Streckenabschnitt die Funktion einer regionalen oder zwi-
schenörtlichen Verbindung. Diese Verbindung ist eine von drei Achsen im Talkessel zwischen
Niederurnen, Bilten und Schänis und kann je nach Ereignis als Umleitung / Umfahrung benutzt
werden. Die gesamten Verkehrszahlen der Verbindungsstrasse zwischen Ziegelbrücke und
Schänis sind sehr ähnlich wie diejenigen bei der Badstrasse.

Eine grosse Bedeutung hat die Badstrasse aus Sicht Erschliessung der Industriebetriebe, insbe-
sondere auch für die regionale KVA Linth. Diese Bedeutung wird in Zukunft noch verstärkt mit
dem geplanten Ausbau der KVA Linth und den regelmässigen Zu- und Wegfahrten des Schwer-
verkehrs.

Um die volle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, sollen Abweichungen von der gesetzlichen
Höchstgeschwindigkeit grundsätzlich zurückhaltend angeordnet werden. Dies scheint aber mit
der geplanten Massnahme nicht beeinträchtigt zu werden.

6. Massnahmenvorschlag
Als Massnahme wird auf der Kantonsstrasse im Abschnitt zwischen Dorfeingang / -ausgang Nie-
derurnen und Verzweigung Bilten auf einer Länge von ca. 1’300 m eine Herabsetzung der Höchst-
geschwindigkeit vorgeschlagen. Mit einer tieferen Geschwindigkeit kann die Reaktion der Fahr-
zeuglenker auf heikle Situationen verbessert und der Anhalteweg verkürzt werden. Das Unfall-
risiko wird dadurch gesenkt.

Weiters kann mit den geplanten baulichen Massnahmen des Strassensanierungsprojektes die
Geschwindigkeit des V85 gesenkt werden.

6.1 Niedrigere Geschwindigkeit = mehr Verkehrssicherheit

Je höher die Geschwindigkeit, desto höher das Unfallrisiko:

Quelle Publikation bfu:

«Ein entscheidender Faktor ist die Geschwindigkeit. Empirische Studien belegen: je höher die
Geschwindigkeit, desto höher das Unfallrisiko und desto gravierender die Unfallfolgen. Der Ein-
fluss der Geschwindigkeit ist dabei nicht linear, sondern verändert sich ähnlich wie eine Sinus-
kurve. So ist die Sterbewahrscheinlichkeit für Fussgängerinnen und Fussgänger bei einer Kolli-
sion mit einem Fahrzeug, das 50 km/h schnell unterwegs ist, um das Sechsfache höher als bei
30 km/h. Die Sterbewahrscheinlichkeit ist bei 60 km/h wie auch bei 80 km/h in einem ähnlichen
sehr hohen Bereich.
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Abb. Nr. 6 Abb. Nr. 7  Diagramme bfu, Fachliteratur «Physik im Strassenbau»

Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt die Menge der Informationen, welche die Fahrzeuglen-
kerinnen und Fahrzeuglenker verarbeiten müssen; gleichzeitig nimmt die zur Verfügung ste-
hende Reaktionszeit ab. Höhere Geschwindigkeit bedeutet auch einen längeren Anhalte- und
Bremsweg: Dort, wo ein Auto mit einer Ausgangsgeschwindigkeit von 30 km/h nach einer Voll-
bremsung zum Stillstand kommt, befindet sich das Auto mit 50 km/h noch in der Reaktionsphase.

Tempo Durchfahrts-
zeit 1’300 m

Anhalteweg (Vollbremsung) Aufprallenergie

80 km/h 58.5 s Ca. 76 m Verringert sich bei tieferer
Geschwindigkeit60 km/h 78.0 s Ca. 52 m

Tab. 3 Vergleich Durchfahrtszeit, Anhalteweg

6.2 Übersicht vorgeschlagene Massnahme

Es soll eine Tempo-60-Strecke im Bereich zwischen dem Dorfeingang / -ausgang Niederurnen
und Verzweigung Bilten umgesetzt werden.

Abb. Nr. 8 geplante Signalisationsmassnahmen
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Für die Signalisation ist das gemäss SSV das Signal 2.30 «Höchstgeschwindigkeit» erforderlich.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h kann ein Mittelweg zwischen den Interessen der
Verkehrssicherheit und der Wahrung eines angemessenen Verkehrsflusses auf der Kantons-
strasse erzielt werden.

6.2.1 Aufhebung best. Signale und neue Signale

Heute ist im Abschnitt zwischen Dorfeingang / -ausgang Niederurnen und Verzweigung Bilten
eine Ausserortsstrecke als Tempo-80-Strecke signalisiert. Aufgrund der geplanten Tempo-60-
Strecke sind folgende Anpassungen erforderlich:

Signal Lage / Richtung Massnahme

2.30 Richtung Bilten; Höhe Schützenhaus neues Signal

Richtung Bilten; Vor Verzweigung Bilten aufheben

Richtung Niederurnen; nach Verzweigung Bilten neues Signal

2.53 Richtung Niederurnen; nach Verzweigung Bilten aufheben

Tab. 4 aufheben / erforderliche Signale

6.3 Sichtweiten

Die erforderlichen massgebenden Sichtweiten betragen wie folgt:

Geschwindigkeit
Sichtweite

60 km/h 80 km/h

Knotensichtweite (VSS 40 273a) 70 – 90 m 110 – 140 m

Fussgängersichtweite (VSS 40 241) ausserorts = 100 m

innerorts = 75 m

Nicht möglich

Anhaltesichtweite (VSS 40 090b) ca. 67 m ca. 110 m

Tab. 5 Vergleich erforderliche Sichtweiten gem. VSS-Normen

Für die Projektierung der horizontalen Linienführung ist es von bedeutendem Vorteil, wenn die
Geschwindigkeit verringert werden kann. Die Differenz beträgt für die Knoten- und Anhaltesicht-
weite ca. 40 m. Aktuell können alle massgebenden Sichtweiten eingehalten werden.

7. Auswirkung der Massnahme
Die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h verzögert die Durchfahrtszeit auf der
heutigen Tempo-80-Strecke um ca. 20 Sekunden. Dies Massnahme ist geeignet, um das Unfall-
risiko im Bereich der Knoten West und Ost «Im Fennen» herabzusetzen und die Folgen von künf-
tigen Unfallereignissen zu mildern.

Die Temporeduktion beschränkt sich auf eine Strecke von ca. 1'300 Metern. Die lokale Mass-
nahme ist für die Verkehrsteilnehmer zumutbar.

7.1 Anordnung der Massnahme

Die Anordnung von einer Tempo-60-Strecke muss gemäss SSV Art. 107 Abs. 1, Ziff. a verfügt und
publiziert werden.
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8. Schlussbemerkung
Durch die Geschwindigkeitsreduktion auf 60 km/h kann die Verkehrssicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer bedeutend verbessert werden. Das Unfallrisiko an einem Unfallschwerpunkt kann
gesenkt werden ohne negative Auswirkungen auf die Funktion der regionalen und zwischenört-
lichen Verbindungsstrasse zu verursachen. Diese geplante Verkehrsanordnung ist weiters auch
erforderlich, damit alle geplanten Massnahmen des Kantonsprojektes umgesetzt werden kön-
nen.

Ziegelbrücke, 5. Dezember 2023  MARTY INGENIEURE AG
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